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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.04.2005

Norm

BinnSchiffG §58

SchFG §58

Rechtssatz

Im Rahmen der vertraglichen P ichten muss ein zur Erfüllung des Frachtvertrags geeignetes Schi  ausgewählt werden,

das ladungstüchtig ist. Zur ordnungsgemäßen Beförderung gehört daher auch die gründliche Reinigung des Schi s vor

der Übernahme des Gutes. Durch Reste früherer Ladungen, die sich im Schi  angesammelt haben, dürfen neue

Ladungen nicht verunreinigt werden. Vor der Beladung des Schi s müssen daher die Ladetanks, Leitungen, Pumpen,

Rohre etc sorgfältig gereinigt werden.
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